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Gemeindevertretung 
 

 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 13. Sitzung der Gemeindevertretung 
am Donnerstag, 31.08.2017, von 20:00 Uhr bis 20:55 Uhr 

Rathaus Glashütten, Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten  
 

 
 

CDU = 6 Gemeindevertreter davon 5 anwesend 
FWG = 5 Gemeindevertreter davon 3 anwesend 
Grüne = 4 Gemeindevertreter davon 3 anwesend 
FDP = 4 Gemeindevertreter davon 4 anwesend 
SPD = 4 Gemeindevertreter davon 4 anwesend 

 

Sitzungsverlauf 
 
  
 
 

1. Mitteilungen der Vorsitzenden 
 

Die Vorsitzende teilt mit, dass sie folgende Drucksache an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen 
hat: 
 
Ermittlung der Wasserbenutzungsgebühr für die Jahre 2018 und 2019 (132/GV/XVIII) 
 
Ermittlung der Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser und Schmutzwasser für die Jah-
re 2018 und 2019 (133/GV/XVIII) 
 
Am 7. November 2017 findet eine Info-Veranstaltung des Haupt- und Finanzausschusses über die Neu-
strukturierung des Haushaltsplans 2018 statt. 
 
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Frau Bürgermeisterin Bannenberg teilt mit, dass ein Termin im Landratsamt bezüglich des Antrages auf 
eine Einfeldsporthalle analog der der Turnhalle an der Paul-Maar-Schule in Obererlenbach  stattgefun-
den hat. Besprechungsgegenstand waren die Herstellungskosten, die Bauträgerschaft sowie die Grund-
stückslage. 
Frau Bürgermeisterin Bannenberg zeigte sich überrascht, dass sie noch vor Abstimmung des Gespräch-
protokolls in der Tagespresse inhaltgleich ein Gespräch zwischen dem Ortsverein CDU Glashütten ver-
treten durch Herrn Klaus Hinrichs und Herrn Benno Hofmann liest. 
Sie stellt hierzu nochmals ausdrücklich fest, dass sie Sprecherin des Gemeindevorstandes ist und die 
Herren Hindrichs und Hofmann kein Mandat als Vertreter der Gemeinde Glashütten oder des Gemein-
devorstandes haben, solche Gespräche zu führen. 
 
Frau Bürgermeisterin Bannenberg teilt mit, dass demnächst ein Termin mit HessenForst bezüglich der 
Preisgestaltung stattgefunden hat. Des Weiteren wird ein Termin – vermutlich Oktober 2017 – stattfin-
den, bei dem ein Rückepferd öffentlich zum Einsatz kommt. 
 
Als weiterer Termin wird der 22.10.2017 zur Einweihung des Ostkreuzes bekannt gegeben, zu dem alle 
eingeladen sind. 
 
Bezüglich der defekten Stele des WaldGLASweges kommt es in den Sozialnetworks zu Irritationen. Frau 
Bannenberg stellt hierzu fest, dass Herr Hart von der Glasfachschule in 
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Vilshofen im Mai oder Juni die defekte Stele abgeholt hat und mündlich zu einem Angebot zwecks Repa-
ratur aufgefordert wurde.  
Am 03.07. und 18.08.2017 wurde Herr Hart nochmals schriftlich auf das Angebot hingewiesen. Bisher 
liegt leider kein Angebot vor. Herr Hart wird noch einmal schriftlich aufgefordert. 
An den Kosten der Reparatur beteiligen sich ebenfalls die Limes gGmbH. 
 
In Sachen „Breitbandversorgung“ scheint es Fortschritte zu geben. Das Thema steht auf der nächsten 
Bürgermeisterdienstversammlung zur Diskussion. 
 
Frau Bürgermeisterin Bannenberg teilt mit, dass die Kindergartenbetreuung in Hessen ab 1. August 
2018 für 6 Stunden am Tag gebührenfrei sein wird, wie vom Ministerpräsident Bouffier bekanntgegeben 
wurde. Die Mittel hierfür werden von der Landesregierung zu 50 % aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich genommen, Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die finanziellen Mittel, die die Kommunen bis-
her aus dem KFA erhalten haben, sich reduzieren werden. Des Weiteren gibt sie hierzu ein Schreiben 
des Hessischen Städte- und Gemeindebundes bekannt. 
 
Frau Bürgermeisterin Bannenberg teilt zu dem Aufstellungsbeschluss „Silberbach“ mit, dass der Ge-
meinde Ausgleichsflächen mit einer Größe von jeweils 8.110 m² und 13.560 m² angeboten wurden. Der 
Gemeindevorstand wird die HLG mit dem Ankauf beauftragen. 
 
3. Ermittlung der Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlags-

wasser und Schmutzwasser für die Jahre 2018 und 2019; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

133/GV/XVIII 

 

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses berichtet über die erfolgten Beratungen und stellt 
fest, dass die Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses für die Gebührenmaßstäbe und 
–sätze für Niederschlagswasser und Schmutzwasser um 0,01 € gegenüber der Originalbeschlussemp-
fehlung abweicht. Die Reduzierung um 0,01 € erklärt sich aus der Zuführung der „Erträge aus Auflösung 
der Sonderposten“, welche noch mit eingerechnet werden müssen. 
 
Die FDP-Fraktion stellt fest, dass es sich hierbei um die 7. Änderung der Entwässerungssatzung handelt 
und nicht um die 8. – dies ist entsprechend durch die Verwaltung zu prüfen. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr. 142/HFA/XVIII, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die 8. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) gemäß der bei-
gefügten Anlage zum 01.01.2018. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist die DS-Nr. 142/HFA/XVIII beschlossen. 
 
4. Ermittlung der Wasserbenutzungsgebühren für die Jahre 2018 und 

2019; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

132/GV/XVIII 

 

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses berichtet über die Beratungen aus dem Ausschuss. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr. 143/HFA/XVIII, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die 17. Änderung der Wasserversorgungssatzung (WVS) gemäß der 
beigefügten Anlage zum 01.01.2018. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist die DS-Nr. 143/HFA/XVIII beschlossen 
 
5. Antrag der CDU-Fraktion vom 14. August 2017 bezüglich der Sanie-

rungsmaßnahme der Mehrzweckhalle Schloßborn und Trennung von 
Sporthalle und Kulturhalle; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

139/GV/XVIII 

 

Nachdem auf der Gemeindevertretersitzung am 29.06.2017 beschlossen wurde, im Zuge der Sanie-
rungsmaßnahme der Mehrzweckhalle Schloßborn eine Trennung von Sporthalle und Kulturhalle umzu-
setzen, soll der Gemeindevorstand prüfen, welches Grundstück bzw. welche Fläche zum Bau der neuen 
Einfeldsporthalle bereitgestellt werden kann. Auf Grund der wirtschaftlichen Betrachtung soll hierbei ge-
prüft werden, ob der Bau einer standardisierten Halle, wie zuletzt vom Hochtaunuskreis in Obererlen-
bach gebaut wurde, sinnvoll ist. Weiterhin soll im Zuge der Prüfung das Bestehenbleiben der jetzigen 
Freifläche für große Feste im Ortsteil Schloßborn (beispielhaft Kerb) sowie die Entfernung zur Grund-
schule bewertet werden. 
 
Hierüber wird abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
5 Ja-Stimmen 
14 Nein-Stimmen 
 
Damit ist der Prüfungsantrag der CDU-Fraktion abgelehnt. 
 
6. Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich der Kosten-

struktur der Kindergärten; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

107/GV/XVIII 

 

Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Kostenstruktur Kindergarten“ entsprechend der 
Beantwortung folgender Fragen: 
 
Gemäß Beschlussfassung in der Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember 2016, soll der Gebüh-
renanteil für die Eltern über einen prozentualen Fixwert bezogen auf die Gesamtkosten abzüglich der 
Zuschüsse ermittelt werden. 
Somit haben die Kosten eine Schlüsselfunktion für die zukünftige Berechnung der Gebührenermittlung. 
In den Beratungen im HFA wurden bisher nur die Kosten und Zuschüsse jeweils in Summe ausgewie-
sen. Als Grundlage für die nächsten Beratungen zu den Kindergartengebühren ergeben sich für und 
folgende Fragen unter Bezugnahme der Daten aus 2016: 
 
1. Wie setzen sich die Betriebsgrundkosten für die jeweilige Einrichtung der Kindergärten im Detail 
zusammen? Hierunter verstehen wir die Einzelkosten, die durch den bestimmungsgemäßen Betrieb der 
Einrichtungen incl. Grundstück anfallen. (z. B. Miete, Pacht, Versicherung, Gartenpflege, Verwaltung, 
Instandhaltung…) 
 
2. Wie setze sich im Detail die Personalkosten in Bezug auf die unterschiedlichen Betreuungsmodu-
le bzw. Verwaltung der Einrichtung zusammen? 
 
3. Wie setzt sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den einzelnen Modulen zum Stand Janu-
ar, Juni und Dezember zusammen? 
 
4. Wie stellt sich in Abhängigkeit der genutzten Module die Förderung durch Hessen-KiFög dar? 
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5. Aus welchen Positionen setzt sich die Einnahmeseite für die jeweiligen Einrichtungen zusam-
men? (Zuschüsse von öffentlicher Hand, Beiträge der Eltern, Zuschüsse durch den Träger…) 
 
Um die Zahlen übersichtlich darstellen zu können, wäre eine tabellarische Ausarbeitung wünschenswert. 
 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Antwort zur Frage Nr. 1: 
 
Die gewünschten Aufstellungen der Einzelkosten für das Jahr 2016 bitten wir Sie aus den einzelnen An-
lagen zu entnehmen.  
 
Eine Gebäudemiete oder Pacht wird für Kindertagesstätten im Eigentum der Kirchengemeinden im Re-
gelfall nicht erhoben. Es gibt eine vertragliche Vereinbarung zu Bau-,  Sanierungs- und Renovierungs-
kosten. 
 
Antwort zur Frage Nr. 2: 
 

 Evangelischer Kindergarten: 
 
Grundlage für die Personalbemessung und Personalbewirtschaftung der Kindertagesstätten in Träger-
schaft der Evangelischen Kirchengemeinden ist der jeweilige Stellenplan der Kindertagesstätte. 
 
Die Berechnung des Stellenplans erfolgt nach den Regelungen der KiTa-VO und wird von der  Geneh-
migungsbehörde (Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau) jährlich überprüft. 
 
Grundlagen für die Festlegung des Stellenumfangs sind die Betreuungsart, der zeitliche Betreuungsum-
fang und die Anzahl der betreuten Kinder in der jeweiligen Betreuungsart. Die Personalkosten belaufen 
sich für den evangelischen Kindergarten für das Jahr 2016 auf insgesamt 272.263,62 EUR.  
 

 Katholische Kindergärten: 
 
Die Personalkosten belaufen sich im Kindergarten Marienruhe Schlossborn für das Jahr 2016 auf  
544.572,17 EUR. Für den katholischen Kindergarten Sankt Christophorus belaufen sich die Personal-
kosten für das Jahr 2016 auf insgesamt 386.267,75 EUR.  
 
Antwort zur Frage Nr. 3: 
 
Die Auswertungen der betreuten Kinder nach den genutzten bzw. vertraglich vereinbarten Modulen für 
das Jahr 2016 liegen für die Kindergärten als Anlage bei.  
 
Antwort zur Frage Nr. 4: 
 
Die gewünschten Aufstellungen bitten wir Sie aus den einzelnen Anlagen zu entnehmen. 
  
Antwort zur Frage Nr. 5: 
 
Die genauen Werte der Ertragsseite bitten wir Sie aus den einzelnen Übersichten für das Jahr 2016, die 
als Anlagen beigefügt sind, zu entnehmen. 
 
Die CDU-Fraktion stellt folgende Zusatzfragen: 
 
1. Auf EINZELBASIS in tabellarischer Form, für alle entsprechenden Einrichtungen in Glashütten im Jahr 
2016 
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a) wie setzten sich die Betriebskosten für die jeweilige Einrichtung der Kindergärten im Detail zusam-
men, insbesondere Einzelkosten, die durch den bestimmungemäßen Betrieb der Einrichtung incl. 
Grundstück anfallen 
b) wie setzen sich im Detail die Personalkosten in Bezug auf die unterschiedlichen Betreuungsmodule 
bzw. Verwaltung der Einrichtungen zusammen 
c) wie setzt sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den einzelnen Modulen zum Stand Januar, 
Juni und Dezember zusammen? 
d) wie stellt sich in Abhängigkeit der genutzten Module die Förderung durch HESS-KIFÖG dar 
e) aus welchen Positionen setzt sich die Einnahmeseite für die jeweiligen Einrichtungen zusammen (Zu-
schüsse der öffentlichen Hand, Beiträge der Eltern, Zuschüsse der Träger, etc.).  
 
2. Auf AGGREGIERTER Basis in tabellarischer Form, für alle entsprechenden Ein-richtungen in Glas-
hütten im Jahr 2016 
 
a) wie setzen sich die Betriebskosten für die Einrichtungen der Kindergärten im De-tail zusammen, ins-
besondere Einzelkosten, die durch den bestimmungemäßen Be-trieb der Einrichtung incl. Grundstück 
anfallen 
b) wie setzen sich im Detail die Personalkosten in Bezug auf die unterschiedlichen Betreuungsmodule 
bzw. Verwaltung der Einrichtungen zusammen 
c) wie setzt sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den einzelnen Modulen zum Stand Januar, 
Juni und Dezember zusammen? 
d) wie stellt sich in Abhängigkeit der genutzten Module die Förderung durch HESS-KIGÖG dar 
e) aus welchen Positionen setzt sich die Einnahmeseite für die jeweiligen Einrichtungen zusammen (Zu-
schüsse der öffentlichen Hand, Beiträge der Eltern, Zuschüsse der Träger, etc.). 
 
7. Bericht des Gemeindevorstandes zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 

9. August 2017 bezüglich der Sachstandsinformation zum Thema 
"Vorhandensein einer Mängelliste zur Turnhalle Glashütten"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

135/GV/XVIII 

 

Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Vorhandensein einer Mängelliste zur Turnhalle 
Glashütten“ entsprechende der Beantwortung folgender Fragen: 
 
Auf der Jubiläumsveranstaltung des SC Glashütten im Juni 2017 haben wir erfahren, dass das Dach der 
Turnhalle seit Monaten immer wieder in Abhängigkeit der Regenintensität undicht ist. In dem Zusam-
menhang äußerte am 12. Juli 2017 ein Trainingsleiter über die sozialen Medien seinen Unmut über die-
sen nach wie vor ärgerlichen Zustand. Ein Fraktionsmitglied der FWG ergänzte, das der Sanierungsbe-
darf der Glashüttner Turnhalle seit Monaten bekannt sein, und in einer gemeinsamen Begehung mit Mit-
arbeitern des Bauamtes und Hallennutzer eine Mängelliste erstellt wurde. Der CDU ist keine Mängelliste 
bekannt und baten daher am 14. Juli 2017 bei dem Bauamt um entsprechende Auskunft.  
Am 01. August 2017 erhielten wir vom Bauamt die Information, dass man das Dach durch einen Dach-
decker nochmals besichtigen lassen will, um so der Ursache der Undichtigkeit auf den Grund gehen zu 
können. Die angefragte und angeblich seit Monaten bekannte Mängelliste haben wir bis heute nicht er-
halten. Als Grundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen bitten wir um die Beantwortung folgen-
der Fragen. 
 

1) Wann fanden die Begehungen mit Mitarbeiter des Bauamtes und Hallennutzern statt? 
2) Aus welchen Positionen stellt sich die im Zuge der Begehung erstellte Mängelliste zusammen? 
3) Welche Priorität wurde festgelegt, die Mängel abzuarbeiten? 
4) Welche positionsbezogenen Kosten wurden ermittelt, um die Mängel abzustellen? 
5)  

Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Zu 1) 
 
Wegen der Mängel in der Turnhalle Glashütten gab es in den letzten Jahren mehrere Begehungen mit 
Hallennutzern. Die erste Begehung fand bereits 2013 statt. Danach wurden einige Sofortmaßnahmen 
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eingeleitet. Es wurden z.B. die alten Fensterscheiben vor Ausbruch von Glasscherben geschützt. Auch 
ist ein Auftrag zur Behebung der Schäden an der Wandverkleidung erteilt worden. 
 
Zu 2) 
 
Siehe hierzu beigefügte Mängelliste. 
 
Bei der in der Anfrage erwähnten „Undichtigkeit“ des Daches handelt es sich nicht um ein klassisches 
Leck, sondern um einen konstruktionsbedingten Mangel. Je nach Wetterlage dringt, bei Regenereignis-
sen zusammen mit entsprechenden Windereignissen, Wasser hinter die Lichtkuppel und von da ins In-
nere der Halle ein. Eine Beseitigung dieses Konstruktionsmangels ist als sehr schwierig anzusehen. 
Etliche Begehungen mit verschiedenen Dachdeckern waren bis jetzt ohne Ergebnis. 
 
Zu 3) 
 
Zunächst war geplant die Sanierung zusammen mit einer Instandsetzung der Plexiglaskuppel durchfüh-
ren zu lassen. Aufgrund eines Hagelschadens wurde diese allerdings 2014 als Versicherungsfall saniert.  
 
Für die Sanierung der Turnhalle Glashütten wurden 2015 insgesamt 200.000,- € in den Haushalt 2016 
eingestellt.  
 
Im Verlauf der Diskussion um die MZH Schloßborn wurde geplant die Gelder zur Sanierung der Turnhal-
le Glashütten und des Bürgerhauses Glashütten auf die Sanierung der Mehrzweckhalle zu verwenden. 
Damit verzögert sich die Maßnahme. 
 
Zu 4) 
 
Für die Sanierung der Turnhalle Glashütten gibt es eine grobe Kostenschätzung im Rahmen eines Ho-
norarangebotes. Danach wird die Sanierung der Turnhalle rd. 130.000,- € (netto) kosten. Zuzüglich 
Steuern und Honorarkosten ergibt sich ein Haushaltsansatz von 200.000 €. Die Kostenschätzung setzt 
sich aus Kosten für eine Prallwand, Erneuerung der Beleuchtung und sonstigen Ertüchtigungsmaßnah-
men zusammen. 
 
Die Kosten für eine Beseitigung des Konstruktionsmangels an der Lichtkuppel wurden bislang nicht be-
rücksichtigt. 
 
Die CDU-Fraktion stellt folgende Zusatzfragen: 
 

1) Warum haben wir in den HFA-Beratungen zum Haushalt 2016 die Aufstellung der seit 2013 be-
kannten Mängelliste nicht erhalten, obwohl die CDU den Umfang der Investitionskosten aus-
drücklich hinterfragt hat? 

2) Wann erhalten wir eine gesamte Prioritätenliste, aus der hervorgeht, welche Arbeiten zu welchen 
Terminen und Kosten umgesetzt werden können? Hier sollte ausdrücklich die mögliche Eigen-
leistung der Vereine berücksichtigt werden. 

 
8. Zusatzfragen der CDU-Fraktion zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am 29.06.2017 bezüglich verschiedener Fragen zum Thema "Bebau-
ungsplan - Über dem Seegrund"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

140/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
Die FWG-Fraktion stellt fest, dass die Zusatzfragen den Mitgliedern der Gemeindevertretung nicht zuge-
stellt worden sind. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
9. Zusatzfragen der CDU-Fraktion zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am 29.06.2017 zum Thema "Gesundheitliche Unbedenklichkeit unse-
rer Kunstrasenplätze"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

141/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
Die FWG-Fraktion stellt fest, dass die Zusatzfragen den Mitgliedern der Gemeindevertretung nicht zuge-
stellt worden sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
10. Zusatzanfragen der CDU-Fraktion zur Sitzung der Gemeindevertre-

tung am 29.06.2017 zum Thema „Einsichtnahme der Kaufvertragsun-
terlagen Mühlweg 14“; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

137/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
Die FWG-Fraktion stellt fest, dass die Zusatzfragen den Mitgliedern der Gemeindevertretung nicht zuge-
stellt worden sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
11. Bericht des Gemeindevorstandes zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 

15. August 2017 zum Thema "Konzepterstellung zur energetischen 
Sanierung des Bürgerhauses"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

138/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
 
Nach Schluss der Sitzung: 
 
Fragen aus dem Publikum: 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Die Vorsitzende ausgefertigt: 
  
  
gez. Heike Kolter  
 Schriftführer 
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